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Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) 
 
 
1. Allgemeines 
 (1) Für Lieferungen und Leistungen gelten die nachfolgenden Vertragsbedingungen sowie die 

"Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen" (VOL/B). 
 (2) Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers oder der Auftragnehmerin 

werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurden. 
 
2. Preise 
 Die vereinbarten Preise sind Festpreise im Sinne der Verordnung PR 30/53 über die Preise bei 

öffentlichen Aufträgen vom 23. Dezember 1953 (GVBl. S. 1511) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
3. Lieferung 
 Der Auftragnehmer bzw. die Auftragnehmerin liefert zu dem vereinbarten Zeitpunkt kostenfrei an 

die vom Auftraggeber bezeichnete Annahmestelle. 
 
4. Verpackung 
 Verpackungsmaterialien, die mehrfach verwendet werden können, sind vom Auftragnehmer oder 

von der Auftragnehmerin unentgeltlich zurückzunehmen. 
 
5. Skonto 
 (1) Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Eingang einer prüfbaren Rechnung wird ein Skonto 

von 2 v. H. des Rechnungsbetrages abgezogen. S. 1 gilt nicht bei Leistungen, bei denen aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen die Gewährung von Skonto ausgeschlossen ist, insbesondere bei 
preisgebundenen Verlagserzeugnissen. 

 (2) Skonto wird von allen Zahlungen (einschließlich Zahlungen nach Zahlungsplan, Voraus-, 
Abschlags-, Schluss- und Teilschlusszahlungen) abgezogen. 

 
6. Schriftform 
 Jede Änderung, Ergänzung oder Abweichung des Vertrages bedarf der Schriftform (§ 126 BGB). 
 
 
 
 
 
 

 
___________________    ______________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift, Firmenstempel) 
 


